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Autor Beitrag

Rooobert
12.01.2019 15:10

Beispiel: Ein Gastronom schaltet um 24Uhr die Geräte aus, vor einem stillen Feiertag.
Es befinden sich noch Erfolg o.Ä. im Speicher. Am eigentlichen Spielverbotstag
schaltet der Inhaber die Geräte ein um das restliche Guthaben seiner Kunden
umzubuchen und auszahlen zu lassen, um es dem Kunden zu überreichen.
Das Gerät zeigt nun auf dem Tagesjournal "gespielt" an, xy Minuten.
Darf das Ordnungsamt nun dies als Verstoß ahnden ?

walterf
12.01.2019 15:37

Interessante Frage!

Ein Fall ist mir bekannt, da wurde das Tagesjournal als Beweismittel herangezogen.
Hier war jedoch zusätzlich zur Spielzeit eine Leerspielung/Auffüllung nach der
zugelassenen Öffnungszeit eingetragen.
Da hatte der Betreiber schlechte Karten.

Führe ich nach Geschäftsschluss Reparaturarbeiten, Leerungen oder Probespiele durch
oder mache den Automaten betriebsbereit für den nächsten Tag sehe ich keine
Probleme.

Sonst dürfte man ja als Betreiber die Kiste zu verbotenen Zeiten nicht mehr anfassen!

gmg
12.01.2019 15:56

Richtig!

Es wurde ja an dem GSG gespielt.
Umbuchen von Erfolg nach Geldspeicher ist ja bekanntlich das Spiel.

Grüße

Rooobert
12.01.2019 16:48

Das Gerät "Spielt"laut Kontrollmodul jedoch auch wenn es keiner berührt , solange in
irgendeinem von den 200 Spielen noch 5 Erfolg gespeichert sind , und das
tagelang... :weisnicht:

walterf
12.01.2019 16:52 quote------------------------

Original von Rooobert
Das Gerät "Spielt"laut Kontrollmodul jedoch auch wenn es keiner berührt , solange in
irgendeinem von den 200 Spielen noch 5 Erfolg gespeichert sind , und das
tagelang... :weisnicht:
-----------------------------

Völlig unabhängig davon,
wenn ein Betreiber nach Feierabend seine Geräte nicht mehr probespielen, leeren,
nachfüllen oder umbuchen dürfte,
würde ich empfehlen, die Sache gerichtlich klären zu lassen.
Mit aller Aussicht auf Erfolg.

Videoaufnahmen der Überwachung sind hilfreich!
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Autor Beitrag

gmg
12.01.2019 17:13 quote------------------------

Original von gmg
Richtig!

Es wurde ja an dem GSG gespielt.
Umbuchen von Erfolg nach Geldspeicher ist ja bekanntlich das Spiel.

Grüße
-----------------------------

Sry:
Wieder total falsch formuliert:
Umbuchen von Erfolg nach Geldspeicher ist ja bekanntlich der Gewinn im Spiel.

Grüße

Rooobert
12.01.2019 17:16

Das könnte hilfreich sein, jedoch verfügt natürlich nicht jeder Gastronom über eine 24-7
Videoüberwachung obwohl wir das dank Merkel brauchen  :Applaus:
Bin mal gespannt wie die Kommunen reagieren, und was die Gerichte dazu mitteilen.

walterf
12.01.2019 17:37 quote------------------------

Original von Rooobert
Das könnte hilfreich sein, jedoch verfügt natürlich nicht jeder Gastronom über eine 24-7
Videoüberwachung obwohl wir das dank Merkel brauchen  :Applaus:
Bin mal gespannt wie die Kommunen reagieren, und was die Gerichte dazu mitteilen.
-----------------------------

Was Frau Merkel damit am Hut haben soll, bleibt mir allerdings dunkel,

egal,
eine autonome Kamera mit chip und entsprechender Langzeitaufzeichnung
kostet unter 200 EUR und die sollte in jeder Kneipe, vom Aufsteller spendiert, auf die
Geldspielgeräte gerichtet sein.

Ende der Haarspalterei für mich, wird mir langsam zu doof....

Rooobert
13.01.2019 11:04

Ja bitte tu mir den gefallen und halte dich aus meinen Beiträgen fern. :danke:

walterf
13.01.2019 17:54 quote------------------------

Original von Rooobert
Ja bitte tu mir den gefallen und halte dich aus meinen Beiträgen fern. :danke:
-----------------------------

Hör`auf mit deinem Gesabbel, du bist als Stimmungsmacher durchschaut,
auch wenn du krampfhaft versuchst mit deinen Themen die Nähe zum Aufsteller
herzustellen.

Ich habe auf deinen Beitrag nur geantwortet, weil er von allgemeinem Interesse sein
könnte.

Rooobert
15.01.2019 16:29

Du widersprichst Dir selbst. Wenn du meinen Beitrag  als "zu doof" aber trotzdem
"von allgemeinem Interesse" bezeichnest . Halte Dich doch einfach raus, das kann
doch nicht so schwierig sein  :kopfkratz:
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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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